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Erste Ordnung zur Änderung der Wahlordnung für die
Wahlen der Fachschaftsvertretungen und Fachschaftsräte

Vom 1. August 2024

Das Studierendenparlament hat auf Vorschlag der Fachschaftenkonferenz folgende Ordnung
beschlossen:

Die Wahlordnung für die Wahlen der Fachschaftsvertretungen und Fachschaftsräte vom
21. Januar 2021 (Bekanntmachungen der Studierendenschaft 4/2021) wird wie folgt geändert:

Artikel 1
Änderung der Wahlordnung für die Wahlen der Fachschaftsvertretungen und

Fachschaftsräte

1. § 9 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
(2) Die Änderung der Wahlberechtigung ist über das Studierendensekretariat der
Universität möglich.

2. § 19 Absatz 5 wird wie folgt gefasst:
(5) Bei Einwurf des Stimmzettels in die Urne wird durch geeignete und angemessene
Maßnahmen sichergestellt, dass die Person bei dieser Wahl nicht erneut wählen kann.
Dies kann beispielsweise durch eine entsprechende Markierung im
Wählendenverzeichnis umgesetzt werden, sofern die Stimmabgabe nicht an mehreren
Standorten gleichzeitig möglich ist.

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese Änderungsordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung auf der Bekanntmachungsplattform
der Studierendenschaft in Kraft

Bonn, den 1. August 2024

Sophia Da Costa Paul Ludwig
Erste Sprecherin des Studierendenparlaments Vorsitzender der Fachschaftenkonferenz

der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
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